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Amtliche 
Bekanntmachungen

Satzung zur Änderung der Sat-
zung für die Erhebung der Hunde-
steuer in der Stadt Fürth
vom 16. März 2011
Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kom-
munalabgabengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. 
April 1993 (GVBI. S. 264, BayRS 
2024-1-I), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 
66), erlässt die Stadt Fürth folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung 
für die Erhebung der Hundesteuer 
in der Stadt Fürth vom 12. Oktober 
1994 (Amtsblatt Nummer 35 vom 21. 
Oktober 1994, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 24. November 2010 
(StadtZEITUNG Nummer 24 vom 
22. Dezember 2010).
Art. 1
Dem § 2 wird folgende Nummer 10 
angefügt:
„Nummer 10 
Hunde des pädagogischen und the-
rapeutischen Dienstes. Die Hunde 
müssen durch einen anerkannten 
Tiertrainer wesensgeprüft und für den 
pädagogischen und therapeutischen 
Dienst am Menschen als geeignet be-
funden sein. Jährlich nachzuweisen 
ist die Eignung sowie der Einsatz des 
jeweiligen Hundes zu der oben ge-
nannten Maßnahme.“
Art. 2
§ 15 In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt mit Wirkung vom 1. 
Januar 2011 in Kraft.

Satzung der Stadt Fürth über ein 
besonderes Vorkaufsrecht nach 
§ 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Die Stadt Fürth erlässt aufgrund 
von Art. 23 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) i. d. 
F. der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 
10 des Gesetzes vom 27. Juli 2009 
(GVBl S. 400) i. V. m. § 25 Abs. 1 
Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 

2414), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
folgende
Satzung
§ 1 Satzungszweck
Zur Sicherung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung steht 
der Stadt Fürth in dem durch § 2 
bezeichneten Gebiet ein besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB an Grundstücken zu. 
§ 2 Geltungsbereich
1. Der räumliche Geltungsbereich 
umfasst folgende Flurnummern 
bzw. Teilflächen von Flurnummern: 
622/3, 622/5, 671/3, 671/4, 672, 
672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 

673, 673/2, 673/3, 1126/2, 1126/6, 
1126/7, 1126/8, 1126/9, 1126/11, 
1127/3, 1127/4, 1127/5, 1127/7, 
1127/8, 1127/11, 1127/13, 1127/17, 
1127/18, 1127/21, 1127/22, 1127/23, 
1468/41, 1468/172 der Gemarkung 
Fürth.
Für die Angabe der Flurstücke gilt 
der Stand 1. Januar 2011.
2. Werden innerhalb des Gebietes 
durch Grundstückszusammenlegun-
gen Flurstücke aufgelöst oder neue 
Flurstücke gebildet oder entstehen 
durch Grundstücksteilungen neue 
Flurstücke, so sind auf diese die 
Bestimmungen dieser Satzung anzu-
wenden.

3. Der beiliegende Übersichtsplan 
„Anlage zur Satzung über ein beson-
deres Vorkaufsrecht: Bereich an der 
Rudolf-Breitscheid-Straße“ im Maß-
stab 1 : 1000 des Stadtplanungsam-
tes vom 22. Februar 2011 in dem das 
Vorkaufsrechtsgebiet eingegrenzt ist, 
ist Bestandteil dieser Satzung.
§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach 
Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Fürth in Kraft.
Die vorstehende Satzung wurde vom 
Stadtrat am 16. März 2011 beschlos-
sen. Sie wird hiermit ausgefertigt.
Fürth, 21. März 2011, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Vorstehende Satzung wurde vom 
Stadtrat am 16. März 2011 beschlos-
sen. Sie wird hiermit ausgefertigt und 
amtlich bekannt gemacht.
Fürth, 16. März 2011, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Neue Bodenrichtwertkarte er-
schienen
Der Gutachterausschuss für die Er-
mittlung von Grundstückswerten bei 
der Stadt Fürth hat die Bodenricht-
werte zum Stichtag 31. Dezember 
2010 ermittelt.
Die Bodenrichtwertkarte zum 31. De-
zember 2010 liegt in der Zeit vom 7. 
April bis einschließlich 6. Mai 2011 
in der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses bei der Stadt Fürth, Hir-
schenstraße 2, 90 762 Fürth, Zimmer 
152 (Telefon 974-33 52 oder -33 53), 
während der allgemeinen Dienststun-
den öffentlich aus. Dort werden auch 
Auskünfte über Bodenrichtwerte er-
teilt.
Die Richtwertkarte kann (auch als 
CD-ROM) zum Preis von 60 Euro zu-
züglich Porto erworben werden. Be-
stellungen bitte schriftlich an obige 
Adresse oder per Fax 974-39 33 52.
Weiterhin können auch (kostenpflich-
tige) Gutachten über den Wert von 
Immobilien beantragt werden.

Ermäßigung der Schmutzwasser-
gebühren -  Gartenwasserzähler 
Die Stadtentwässerung Fürth macht 

zur beginnenden Gartensaison auf 
die Möglichkeit der Ermäßigung der 
Schmutzwassergebühren aufmerk-
sam. Jeder Kubikmeter Frischwasser, 
der nicht in die städtische Kanalisati-
on eingeleitet wird, kann bei der Be-
rechnung der Schmutzwassergebüh-
ren abgesetzt werden. Der Nachweis 
muss über geeichte Gartenwasser-
zähler geführt und der Gartenwas-
serzähler bei der  Stadtentwässerung 
(Adresse, Telefon siehe unten) ange-
meldet werden. Die Ermäßigung er-
folgt nur für den Zeitraum nach der 
Anmeldung. 
In diesem Zusammenhang weist die 
Stadtentwässerung Fürth darauf hin, 
dass die Gültigkeitsdauer der Eichung 
derzeit nur sechs Jahre beträgt. Der 
Beginn bzw. das Ende der Eichfrist 
ist auf dem Zähler aufgedruckt. Ist 
die Eichgültigkeitsdauer abgelaufen, 
wird die Gartenwasserermäßigung 
nicht mehr gewährt. 
Den Grundstückseigentümern, die 
bereits einen Gartenwasserzähler ins-
talliert und bei der Stadtentwässerung 
Fürth angemeldet haben, wird daher 
empfohlen, die Eichgültigkeitsdauer 
zu kontrollieren. Gartenwasserzähler 
mit abgelaufener Eichung (bis 31. 
Dezember 2010 oder älter) sind nach-
zueichen lassen oder zu erneuern. 
Die neue Eichgültigkeitsdauer muss 
der Stadtentwässerung Fürth, Hir-
schenstraße 2, 90762 Fürth, schrift-
lich mitgeteilt werden, damit die Er-

mäßigung gewährt werden kann. 
Für Rückfragen stehen Jan-Ulf Zmo-
rek, Telefon 974-32 68, und Angelika 
Zöllner, 974-32 69, zur Verfügung.

Ortsübliche Bekanntmachung 
der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) zum Be-
bauungsplan Nummer 390a für 
ein „Kibek-Teppichhaus“ im Be-
reich südlich der Herboldshofer 
Straße bzw. östlich der Bundes-
autobahn A73 in der Gemarkung 
Sack
Hier: Öffentliche Unterrichtung 
der Bürger über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nummer 
390a zur Errichtung eines Teppich-
hauses der Firma Kibek
Die Firma Kibek beabsichtigt in Fürth 
südlich der Herboldshofer Straße, 
östlich der Bundesautobahn A73 bzw. 
nördlich des ebenfalls in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes Num-
mer 390 „Einrichtungszentrum Fürth 
/ Steinach“ auf einer Fläche von zirka 
1,8 Hektar ein Teppichhaus zu errich-
ten.
Hierzu hat der Stadtrat der Stadt Fürth 
mit Beschluss vom 24. November 
2010 das Verfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nummer 390a 
zum Bau eines Kibek-Teppichhauses 
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im Bereich südlich der Herboldshofer 
Straße in der Gemarkung Sack förm-
lich eingeleitet (erster Beschluss).
Der Beschluss, den Bebauungsplan 
aufzustellen, wurde gem. § 2 Abs. 1 
BauGB am 22. Dezember 2010 orts-
üblich bekannt gemacht.
Für die beabsichtigte Nutzung sind 
die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zu schaffen. Um die Vorga-
ben für eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung und für eine den allge-
meinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
recht werdende bauliche Nutzung i. 
S. des § 1 Abs. 5 BauGB zu schaffen, 
ist u. a. beabsichtigt:
- Die Festsetzung eines Sondergebie-
tes (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Teppichhaus“ i. S. des § 11 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO).
- Die Berücksichtigung der umwelt-
schützenden Belange i. S. des § 1 
a BauGB. Bei der in Aussicht ge-
nommenen Siedlungstätigkeit soll 
insbesondere auf das Stadt- und 

Landschaftsbild sowie auf die Belast-
barkeit des Naturhaushaltes Rück-
sicht genommen werden. Aus diesem 
Grund sollen im Rahmen des weite-
ren Bebauungsplanverfahrens ent-
sprechende Festsetzungen formuliert 
werden, mit denen die Inanspruch-
nahme bzw. die Versiegelung von 
Grund und Boden minimiert werden 
kann bzw. - sofern das nicht möglich 
ist - ein entsprechender Ausgleich ge-
schaffen wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass im 
Rahmen des Satzungsverfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nummer 390a auch eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung i. S. des Geset-
zes zur Umsetzung der UVP-Ände-
rungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie 
und weiterer EU-Richtlinien zum 
Umweltschutz durchgeführt wird.
Ort und Zeit der Möglichkeit der 
Einsichtnahme
Die öffentliche Darlegung (Anhö-
rung) beginnt am 31. März 2011 und 
endet am 18. April 2011 um 15 Uhr 
mit einer abschließenden Erörterung 
im Sitzungssaal des Baureferates im 
Technischen Rathaus, Hirschenstraße 

2, im ersten Stock des Rückgebäudes.
Der Entwurf des Bebauungsplanes 
Nummer 390a einschließlich Kurzbe-
gründung kann im Technischen Rat-
haus, Stadtplanungsamt, Hirschen-
straße 2, II. Stock, Ebene 2, Montag 
bis Donnerstag von 8 bis 15.30 Uhr 
und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr ein-
gesehen werden.
In dieser Zeit wird Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben. 
Auf Wunsch werden durch das Stadt-
planungsamt auch Auskünfte erteilt. 
Gesonderte Termine können beim 
Sachgebietsleiter telefonisch unter 
974-33 14 vereinbart werden.
Fürth, 21. März 2011, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Bekämpfung des Eichenprozessi-
onsspinners im Stadtgebiet Fürth
Der in den vergangenen Jahren teil-
weise massive Befall von Eichen 
durch den Eichenprozessionsspinner 
hat die Stadt Fürth und die privaten 
Besitzer von Eichen veranlasst, den 
Befall der Bäume durch den Eichen-
prozessionsspinner mittels Einsatz 
von Bioziden einzudämmen.

Laut einer durch das Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 
Fürth in Auftrag gegebenen Gefähr-
dungsprognose wird der Befall durch 
den Eichenprozessionsspinner in die-
sem Jahr tendenziell zurück gehen.
Dies ist nun Anlass für das Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Fürth, die Bekämpfung des 
Eichenprozessionsspinners in den 
Wäldern im Stadtgebiet Fürth im Jahr 
2011 zunächst auszusetzen. 
Die Stadt Fürth wird auf Grund dieser 
Einschätzung im Jahr 2011 ebenfalls 
davon absehen, die im städtischen 
Eigentum befindlichen Eichen prä-
ventiv gegen den Befall durch den 
Eichenprozessionsspinners zu behan-
deln. 
Die Entwicklung der Populationen 
des Eichenprozessionsspinners wird 
nach dieser vorübergehenden Aus-
setzung der Präventionsmaßnahmen 
durch das Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Fürth und die 
Stadt Fürth gleichwohl genau beob-
achtet, um mit diesen Erkenntnissen 
und dem Ergebnis der Prognose für 
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Öffentliche 
Ausschreibung

Offenes Verfahren

Öffentlicher Auftraggeber (Verga-
bestelle): Stadt Fürth, Submissions-
stelle, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, 
Telefon (0911) 974-3106, Fax (0911) 
974-3108, E-Mail submission@fu-
erth.de, Internet www.fuerth.de.
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Arbeitspreise Grundpreise jährlich

Netto Brutto Netto Brutto

ct/kWh ct/kWh /kW

Wärmelieferung 5,92 59,20 7,04 70,45 40,50 48,20

Arbeitspreise Messpreise Grundpreise jährlich

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

Brauchwarmwasser* 5,92 7,04 17,50 20,83 1,53 1,82

Öffentlicher Auftraggeber (Ver-
gabestelle): Stadt Fürth, Baureferat, 
Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, Te-
lefon 974-31 06, Fax 974-31 08, E-
Mail submission@fuerth.de, Internet 
www.fuerth.de.
Den Volltext der Bekanntmachung 
finden Sie ausschließlich im Internet 
auf der Seite www.fuerth.de unter 
Fürther Rathaus/Ausschreibungen.
Ausführung von Bauleistungen
Vergabeverfahren: Offenes Verfah-
ren nach VOB. 

das Jahr 2012 die weitere Präven-
tionsstrategie festzulegen. Sollten 
dabei im Sommer vereinzelt Raupen-
nester festzustellen sein, werden die-
se, sofern erforderlich, mechanisch 
beseitigt.
Privaten Baumbesitzern, deren Bäu-
me in den letzten Jahren befallen wa-
ren, wird ebenfalls dringend empfoh-
len, ihre Bäume auf einen möglichen 
Befall durch den Eichenprozessions-
spinner hin zu beobachten, um bei 
Bedarf die erforderlichen Bekämp-
fungsmaßnahmen in die Wege zu 
leiten. Weitere Auskünfte sowie eine 
Liste von Fachfirmen erhalten Sie bei 
der Stadt - Ordnungsamt unter Tele-
fon 974-14 42. Bei Fragen bezüglich 
der Bekämpfung von Waldflächen 
wenden Sie sich bitte an das Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Fürth unter der Rufnummer 
(09131) 884 90. 

Was ist wann, wo los in Fürth

Unter www.fuerth.de/veranstal-
tungssuche können Internetnutzer 
Veranstaltungen in Fürth abrufen. 

Dabei können ein freier Suchbegriff 
und/oder ein gewünschter Zeitraum 
eingegeben werden. Zusätzlich be-

steht die Möglichkeit, die Suche mit 
Hilfe von Rubriken wie „Musik“ 
oder „Theater“ einzuschränken. 

Den Volltext der Bekanntmachung 
finden Sie ausschließlich im Internet 
auf der Seite www.fuerth.de/aus-
schreibungen.
Ausführung von Lieferleistungen
Vergabeverfahren: Öffentli-
che Ausschreibung nach § 3 Nr. 2 
VOL/A.
Art der Leistung: Lieferleistung 
für den Druck und die Lieferung der 
StadtZEITUNG der Stadt Fürth.
Ort der Ausführung: Lieferung an 
den Sitz der Verteilerfirma.
Voraussichtliche Ausführungszeit: 
1. September 2011 bis 31. August 
2012.
Angebotseröffnung: Dienstag, 10. 
Mai 2011, 15 Uhr. 

Maßnahme: Erschließung Golfpark 
- Asphaltdeckenbau Flugplatzstraße, 
Hermann-Köhl-Straße, Melli-Beese-
Straße, Charles-Lindbergh-Straße.
Art der Leistung: Straßenbauarbei-
ten.

Ort der Ausführung: Flugplatzstra-
ße, 90768 Fürth.
Voraussichtliche Ausführungszeit: 
14. bis 25. Juni  2011.
Angebotseröffnung: 27. April 2011, 
11 Uhr. 




